Handreichung: Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses (eFZ) von Kirchenältesten

Rechtliche Grundlage
Gemäß § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Leitungs- und Wahlgesetzes (LWG) der Evangelischen Landeskirche in Baden ist die Wahrnehmung eines kirchlichen Leitungsamtes an die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach Amtsübernahme gebunden. Die Vorlage soll binnen drei Monaten nach Amtsübernahme erfolgen. Da die Regelung neu ist, kann mit dieser Frist etwas großzügiger umgegangen werden. 

1. Bescheinigung im Pfarramt
Für die Beantragung eines eFZ benötigen Kirchenälteste eine Bescheinigung, die bestätigt, dass ihre kirchliche Tätigkeit ein solches Führungszeugnis erfordert.
Das Pfarramt stellt die notwendige Bescheinigung aus und händigt diese dem/der Kirchenälteste/n aus. Die Bescheinigung finden Sie hier Bescheinigung eFZ Leitungsamt

2. Beantragung des erweiterten Führungszeugnisses
Das eFZ wird von den Kirchenältesten selbst beantragt:
· Einwohnermeldeamt oder
Online über das Portal des Bundesamtes für Justiz (mit Online‑Ausweisfunktion).
· Kosten: im Ehrenamt keine (falls doch (13 Euro) erfolgt eine Erstattung durch das Pfarramt)
· Das Führungszeugnis wird in der Regel an die Privatadresse gesendet.

3. Vorlage im Dekanat
Das erweiterte Führungszeugnis kann auf drei Wegen vorgelegt werden:
Persönlich im Dekanat (Original wird sofort zurückgegeben)
Postalisch (Original wird nach Einsicht unmittelbar zurückgesendet)
Digital (als Bild oder Scan; Datei wird nach Einsicht sofort gelöscht). Wir gehen hier nicht davon aus, dass Kirchenälteste das Führungszeugnis manipulieren. Darum lassen wir die digitale Form zur Vereinfachung der Vorlage ebenfalls zu. 

4. Einsichtnahme im Dekanat
Die Einsichtnahme des erweiterten Führungszeugnisses erfolgt durch das Dekanat. Diese Aufgabe muss nicht zwingend von der Dekanin oder dem Dekan persönlich wahrgenommen werden. Sie kann an geeignete Mitarbeitende des Dekanats oder Mitglieder des BKR delegiert werden. Die erfolgte Beauftragung ist schriftlich zu dokumentieren. Weisen Sie ausdrücklich auf die Verschwiegenheitspflicht hin. Die Entgegennahme, Sichtung und Erfassung der im erweiterten Führungszeugnis enthaltenen Angaben dürfen anschließend ausschließlich durch die hierzu benannte Person vorgenommen werden. Das eFZ ist vor Einsichtnahme durch Unbefugte zu schützen. Geprüft wird: 
· Ist es ein erweitertes Führungszeugnis?
· Ist es max. 3 Monate alt?
· Enthält es Einträge in Bezug auf sexualisierte Gewalt?

Das Führungszeugnis darf nicht kopiert, nicht digital abgelegt, nicht gescannt und nicht archiviert werden.

Alle Einträge, die keine Bezug auf sexualisierte Gewalt haben, sind zu ignorieren und dürfen nicht verwertet oder dokumentiert werden.

5. Dokumentation in der Wahlsoftware
Es wird ausschließlich durch die das eFz einsehende Person folgendes dokumentiert:
Name der vorlegenden Person
Datum der Einsicht
Ergebnis (Eintrag ja/nein)
Es werden keine Inhalte, Details oder Einträge dokumentiert.

6. Vorgehen bei Auffälligkeiten
Bei Auffälligkeiten im Bereich sexualisierter Gewalt erfolgt keine eigene Bewertung. Das Dekanat nimmt Kontakt mit der Stabsstelle im EOK auf. 
